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V e r e i n b a r u n g
gem. § 8a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung

Zur Umsetzung der Vorgaben der §§ 8a Abs. 2 und 72a Satz 3 Sozialgesetzbuch VIII
– Kinder- und Jugendhilfe treffen

-nachfolgend Träger der Kindertageseinrichtung genannt –

und

-nachfolgend Träger der öffentlichen Jugendhilfe genannt –

folgende Vereinbarung:

§ 1
Allgemeiner Schutzauftrag

(1) Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor Gefahren
für ihr Wohl zu schützen.

(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die Verantwortung für die Sicherstel-
lung der Leistungen und Aufgaben nach Maßgabe des Achten Buches Sozialgesetz-
buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Dazu gehören die Wahrnehmung des
staatlichen Wächteramtes und die Realisierung des Schutzauftrages für Kinder und
Jugendliche bei der Gefährdung ihres Wohls.

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung erbringt Leistungen gegenüber Eltern und
Kindern auf Grundlage des SGB VIII und des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuches (HKJGB). Er stellt in diesem Rahmen sicher, dass Kinder nach § 1
Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden. Der Träger der
Kindertageseinrichtung stellt mit dieser Vereinbarung und über innerbetriebliche
Maßnahmen sicher, dass er die Verpflichtungen aus den gesetzlichen Bestimmun-
gen der §§ 8a Abs. 1 und 2 sowie 72a Satz 1 SGB VIII einhält.

§ 2
Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung und Risikoeinschätzung

(1) Nimmt eine Fachkraft der Kindertageseinrichtung des Trägers Anhaltspunkte
wahr, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten, teilt sie diese der zuständigen
Leitung mit.

(2) Ergeben sich im Rahmen einer dann verbindlich durchzuführenden kollegialen
Beratung gewichtige Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung,
erfolgt die Abschätzung des Gefährdungsrisikos in einem nächsten Schritt unter Ein-
beziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft.
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(3) Unbeschadet sonstiger Regelungen muss die zur Abschätzung des Gefährdungs-
risikos zu beteiligende Fachkraft über folgende Qualifikationen verfügen:

 einschlägige Berufsausbildung,
 Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung,
 Praxiserfahrung im Umgang mit Kindeswohlgefährdung und Problemfamilien,
 Kompetenz zur kollegialen Beratung,
 persönliche Eignung.

(4) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt dem Träger der Kindertageseinrich-
tung Namen und Kontaktdaten von insoweit erfahrenen Fachkräften zur Verfügung
und stellt deren Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten der Kindertageseinrich-
tung sicher (Anlage 1). Die Inanspruchnahme dieser Personen ist für den Träger der
Kindertageseinrichtung kostenfrei. Bei der Einschaltung der erfahrenen Fachkraft
werden die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. Sofern
der Träger der Kindertageseinrichtung auf andere insoweit erfahrene Fachkräfte zu-
rückgreift, so hat er die dadurch ggf. entstehenden Mehrkosten selbst zu tragen.

(5) Die Personensorgeberechtigten und das Kind sind bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos frühest möglich einzubeziehen, soweit hierdurch nicht der wirksame
Schutz des Kindes in Frage gestellt wird.

§ 3
Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen

(1) Halten die Fachkräfte zur Abwendung des Gefährdungsrisikos Hilfen für erforder-
lich, welche die Kindertageseinrichtung selbst anbietet, ist bei den Personensorge-
oder Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme solcher Hilfen hinzuwirken.

(2) Sind zur Sicherung des Kindeswohls andere oder weitere Maßnahmen und Hilfen
erforderlich, so werden den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten Wege und
Möglichkeiten zu deren Inanspruchnahme aufgezeigt.

(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung prüft im Rahmen seiner Möglichkeiten, ob
die empfohlenen Maßnahmen und Hilfen in Anspruch genommen werden und da-
durch der Kindeswohlgefährdung wirksam begegnet wird.

§ 4
Information des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Erscheinen dem Träger der Kindertageseinrichtung die von den Personensorge-
oder Erziehungsberechtigten angenommenen Hilfen als nicht ausreichend, wird von
den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten keine Hilfe angenommen oder
kann sich der Träger der Kindertageseinrichtung nicht Gewissheit darüber verschaf-
fen, ob durch die mit den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten vereinbarten
Hilfen der Kindeswohlgefährdung wirksam begegnet werden konnte, so informiert er
die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten darüber, dass eine Information des
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt.
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(2) Ist wegen der in Abs. 1 genannten Gründe eine Information des Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe erforderlich, so erfolgt diese Information durch eine Leitungs-
kraft der Kindertageseinrichtung. Die Information an den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe erfolgt schriftlich und enthält insbesondere

 Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität und gewöhnlichen Aufent-
haltsort des Kindes,

 Namen und Anschrift der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, so-
weit diese vom gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes abweicht,

 Aussagen zu den gewichtigen Anhaltspunkten für die Kindeswohlgefährdung,
 das Ergebnis der mit einer erfahrenen Fachkraft vorgenommenen Risikoein-

schätzung,
 Angaben zu den den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten benannten

Hilfen sowie dazu, ob die erforderlichen Hilfen nicht bzw. nicht ausreichend
angenommen wurden oder der Kindeswohlgefährdung damit nicht wirksam
begegnet werden konnte.

(3) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestätigt dem Träger der Kindertagesein-
richtung unverzüglich schriftlich den Eingang der vorgenannten Mitteilung.

§ 5
Verfahren bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes

(1) Ist die Gefährdung so akut, dass bei Durchführung der vereinbarten Abläufe mit
großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes nicht gesichert werden kann, so liegt
ein Fall der dringenden Gefährdung des Kindeswohls vor. Von einer dringenden Ge-
fährdung des Kindeswohls kann außerdem gegebenenfalls in den Fällen ausgegan-
gen werden, in denen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht bereit
oder in der Lage sind, bei der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken.

(2) In diesen Fällen ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich telefo-
nisch, per FAX/E-Mail oder persönlich zu informieren und weitere Verfahrensschritte
sind mit diesem abzustimmen.

§ 6
Datenschutz

(1) Die Weitergabe von Informationen an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist
unbeschadet der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen regelmäßig zu-
lässig, wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls festge-
stellt wurden, die gem. § 2 dieser Vereinbarung in der Kindertageseinrichtung durch-
geführten Handlungsschritte zur Abwendung dieser Gefährdung jedoch nicht aus-
reichten oder eine dringende Gefahr für das Kindeswohl vorliegt.

(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung verpflichtet sich, die einschlägigen Daten-
schutzbestimmungen in entsprechender Weise wie der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beachten und im Rahmen betriebsinterner Standards sicherzustellen,
dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei deren Erhebung und Verwen-
dung gewährleistet ist.
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§ 7
Dokumentation

(1) Der Träger der Kindertageseinrichtung stellt sicher, dass die Fachkräfte die
Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umge-
hend schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren.

(2) Unbeschadet weiter gehender interner Regelungen verpflichtet sich der Träger
der Kindertageseinrichtung die Dokumentation aller Handlungsschritte gem. §§ 2 bis
5 sicherzustellen. Die Dokumentation beinhaltet jeweils mindestens:

 beteiligte Fachkräfte,
 zu beurteilende Situation,
 Ergebnis der Beurteilung,
 Art und Weise der Ermessensausübung,
 weitere Entscheidungen,
 Definition der Verantwortlichkeit für den nächsten Schritt,
 Zeitvorgaben für Überprüfungen.

§ 8
Qualitätssicherung

(1) Der Träger der Kindertageseinrichtung stellt die sachgerechte Unterrichtung der
Leitung sowie der weiteren Fachkräfte der Einrichtung über die sich aus § 8a SGB
VIII ergebenden Verpflichtungen bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung sicher.

(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung gewährleistet durch geeignete Maßnah-
men die Einhaltung der Verfahrensschritte gem. der §§ 2 bis 7. Ein ggf. vorhandenes
Schutzkonzept wird dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Kenntnis gegeben.
Entsprechendes gilt für Änderungen des Schutzkonzeptes.

§ 9
Kooperation und Evaluation

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe informiert die Leitung der Kindertagesein-
richtung unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorgaben über den weiteren Ver-
lauf der gem. §§ 4 und 5 gemeldeten Fälle.

(2) Diese werden im weiteren Verfahren gemeinsam ausgewertet, um eine Verbes-
serung der Risikoeinschätzung und Verfahrensabläufe zu erreichen.

§ 10
Inkrafttreten und Gültigkeit

(1) Diese Vereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Sie ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des
Kalenderjahres kündbar.
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(2) Die Vertragspartner verpflichten sich zur Überprüfung und ggf. Fortschreibung der
Vereinbarung unter Berücksichtigung der im Rahmen der Evaluation gewonnenen
Erkenntnisse. Gleiches gilt für den Fall gesetzlicher Änderungen in den dieser Ver-
einbarung zu Grunde liegenden §§ 8a und 72a SGB VIII.

(3) Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder wer-
den, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Ver-
tragspartner werden unwirksame oder nichtige Bestimmungen umdeuten oder durch
rechtlich zulässige Bestimmungen ergänzen, die dem Zweck des Vertrages bei ver-
ständiger Würdigung der diesem zu Grunde liegenden gesetzlichen Regelungen der
§§ 8a und 72a SGB VIII sowie den Interessen beider Vertragspartner am nächsten
kommen. Für die Schließung von Regelungslücken gilt Gleiches entsprechend.

(5) Bei kirchlichen Trägern bedarf die Vereinbarung der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung.

Für den Träger der Einrichtung Für den Träger der
öffentlichen Jugendhilfe:

___________________________ __________________________
Ort und Datum Ort und Datum

(Siegel)

___________________________ __________________________
Pfarrer rechtsverbindliche Unterschrift

___________________________ __________________________
Verwaltungsratsmitglied rechtsverbindliche Unterschrift


